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Aufsatz

Neue Beratungs- und Unterstützungs-
zentren für die Inklusive Schule
Dagmar Brunsch

Rahmenkonzept Inklusive Schule

Dem Inklusionsbegriff liegt ein Selbst-
verständnis zugrunde, das allen Schüle-
rinnen und Schülern unabhängig von
ihrer sozialen Situation und Herkunft
die Teilhabe an Bildung und die Entfal-
tung ihrer individuellen Entwicklungs-
potenziale ermöglicht. Mit dem Rahmenkonzept Inklusive
Schule wird dieses Selbstverständnis aufgegriffen, um Quer-
verbindungen zwischen verschiedenen Handlungsfeldern her-
zustellen und inhaltliche und organisatorische Konsequenzen
aufeinander abzustimmen mit dem Ziel, die für eine gelingen-
de inklusive Bildung notwendigen Rahmenbedingungen und
Entfaltungsmöglichkeiten für alle Schülerinnen und Schüler
sicher zustellen. Dabei stehen folgende Handlungsfelder im
Mittelpunkt der Erarbeitung des Rahmenkonzepts Inklusive
Schule: 
1.   Rechtliche Vorgaben
2.   Ressourcen
3.   Personaleinsatz
4.   Regionale Strukturen 
5.   Schulentwicklung und Unterricht
6.   Fortbildung und Beratung
Ein aufgrund umfassender Vorarbeit bereits weit entwickelter
Bereich ist das Handlungsfeld „Regionale Strukturen“. Die
Um setzung dieses Handlungsfeldes steht im Zentrum der fol-
genden Betrachtungen. 

Regionale Beratungs- und Unterstützungszentren
Inklusive Schule (RZI) als Teil des Rahmenkonzepts
Inklusive Schule 
Damit inklusive Bildung gelingt, ist es Aufgabe des Landes,
unter Berücksichtigung der Eigenverantwortlichkeit der Schu-
len ein leistungsfähiges und bedarfsgerechtes Beratungs- und
Unterstützungssystem zur Verfügung zu stellen, das Schulen
bei der Verwirklichung der an eine inklusive Schule gestellten
Ansprüche berät, begleitet und unterstützt. In einem intensi-
ven Dialogprozess, insbesondere mit Vertreterinnen und Ver-
tretern aus Schulen, von Verbänden und Interessenvertretun-
gen, der Niedersächsischen Landesschulbehörde (NLSchB) und
von den kommunalen Spitzenverbänden wurden zur Weiter-
entwicklung der sonderpädagogischen Beratung und Unter-
stützung wichtige Einigungen erzielt. Die bereits 2015 ange-
bahnten Überlegungen zur Einführung von Regionalstellen für
schulische Inklusion wurden in wesentlichen Punkten neu be-
trachtet und in den Eckpunkten Regionale Beratungs- und
Unterstützungszentren Inklusive Schule (RZI) zusammenge-
fasst.
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Die Einführung der RZI als zentralen Anlaufstellen für alle
Fragen der sonderpädagogischen Beratung und Unterstützung
der inklusiven Schulen in der Region ist ein wichtiger Bau-
stein des Rahmenkonzepts Inklusive Schule.

Beabsichtigt ist, in einem mehrjährigen Prozess flächen-
deckend in allen Landkreisen und kreisfreien Städten unter
Beachtung regionaler Ausprägungen RZI einzurichten. Damit
erhält die sonderpädagogische Beratung und Unterstützung
der inklusiven Schule ein regionales Profil und bekommt für
Eltern, Schülerinnen und Schüler, für Lehrkräfte, nichtschuli-
sches Personal an Schulen, Schulleitungen, Studienseminare
und für die Schulträger in der Region ein Gesicht.

Der Aufbauprozess von RZI soll neben der Übertragung erster
Aufgaben insbesondere genutzt werden, die Erfahrungen vor
Ort und die regionalen Besonderheiten aufzugreifen und
durch die Entwicklung von landesweit verbindlichen Stan-
dards und Rahmenbedingungen einen verlässlichen Gestal-
tungsspielraum zu gewährleisten.

Aufgaben der RZI – Beratung und Unterstützung vor Ort
Ziel der Einrichtung von RZI ist es,

–    landesweit unter Beachtung regionaler Ausprägungen
eine vergleichbare Qualität der Schulen mit entsprechen-
der sonderpädagogischer Expertise sicherzustellen,

–    landesweit eine einheitliche Steuerung der sonderpädago-
gischen Beratung und Unterstützung mit vergleichbaren
Verfahrensweisen zu verwirklichen und 

–    eine innovative, leistungsfähige und ortsnahe Beratung
und Unterstützung bereitzustellen.  

In jedem Landkreis und in jeder kreisfreien Stadt wird in Ab-
hängigkeit von den jeweiligen regionalen Gegebenheiten (z. B.
Größe des Einzugsgebiets, Zahl der Schülerinnen und Schüler)
ein RZI eingerichtet. Die RZI sind zentrale Anlaufstelle für alle
Fragen der sonderpädagogischen Beratung und  Unterstüt-
zung der inklusiven Schule (Schulen, schulisches Personal, Er-
ziehungsberechtigte, Schülerinnen und Schüler, Schulträger,
Studienseminare) im jeweiligen Landkreis oder der kreisfreien
Stadt. Sie beraten und unterstützen die eigenverantwortli-
chen Schulen bei der Qualitätssicherung und Qualitätsent-
wicklung der inklusiven schulischen Bildung.

Vorgesehen ist ein sukzessiver Übergang von Aufgaben der
Förderzentren an die RZI. Mit der Einrichtung werden zu -
nächst folgende Aufgaben übertragen:

–    Beratung von Schulen und Studienseminaren, schulischem
Personal, Erziehungsberechtigten, Schülerinnen und
Schülern, Schulträgern in Bezug auf die Umsetzung der
inklusiven schulischen Bildung sowie

–    Vorbereitung von Entscheidungen zum konkreten Einsatz
des sonderpädagogischen Personals an Schulen (Verset-
zungen, Abordnungen) in Zusammenarbeit mit den Schu-
len. Die Entscheidung zum konkreten Personaleinsatz er-
folgt in den bisherigen Strukturen durch die Personalpla-
nerinnen und –planer der Dezernate 2, 3 und 4 sowie in
der dienstrechtlichen Umsetzung durch die Fachbereiche 1
P und 1 S.
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In Zusammenarbeit mit bereits bestehenden RZI sollen Grund-
lagen für die Übernahme weiterer Aufgaben erarbeitet wer-
den, für die Standards und Rahmenvorgaben erlassen werden
müssen. Dieser Prozess soll regional bewährte Formen und
Verfahrensweisen sonderpädagogischer Beratung und Unter-
stützung berücksichtigen und den Besonderheiten des
Flächenlandes Niedersachsen Rechnung tragen. Als weitere
Aufgaben zu nennen sind hier:

–    die Entwicklung von Regionalen Inklusionskonzepten so-
wie die Vernetzung mit anderen Einrichtungen wie der Ju-
gendhilfe und der Bildungsregion,

–    die Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung in Bezug
auf die Arbeit und den Einsatz des sonderpädagogischen
Personals,

–    die Zuständigkeit für den konkreten Einsatz der Mobilen
Dienste,

–    die Unterstützung bei der Durchführung der Verfahren zur
Feststellung eines Bedarfs an sonderpädagogischer Unter-
stützung sowie

–    die Abstimmung eines Vorschlags zur Verteilung flexibler
Personalressourcen in Zusammenarbeit mit den Schulen.

Start mit der Einrichtung von Planungsgruppen

Der Aufbau von RZI und die Übertragung der Aufgaben erfol-
gen schrittweise in einem mehrjährigen Prozess. Die dabei ge-
machten Erfahrungen und gewonnenen Erkenntnisse fließen
in die weitere Ausgestaltung und Wahrnehmung der Aufga-
ben ein. Damit eröffnen sich vielfältige Möglichkeiten der Be-
teiligung am weiteren Entwicklungsprozess.

Zur Vorbereitung der Einrichtung von RZI sollen für einen
Zeitraum von sechs Monaten beginnend am 1.2.2017 regio-
nale Planungsgruppen eingerichtet werden. 

Nach dem Start erster Planungsgruppen zum 1.2.2017 in
Landkreisen und kreisfreien Städten, mit denen das Nieder-
sächsische Kultusministerium (MK) bzw. die NLSchB bereits
Vorgespräche geführt hat, werden weitere Landkreise und
kreisfreie Städte aufgefordert, ihr Interesse für den Aufbau ei-
nes RZI zu bekunden. Das Interessenbekundungsverfahren für
die zweite Kohorte soll bis zum 31.7.2017 abgeschlossen sein. 

In den Planungsgruppen können unter anderem Vertreterin-
nen und Vertreter von Förderschulen und allgemeinen Schulen
mitarbeiten. Die Leitung der Planungsgruppe soll nach erfolg-
ter Ausschreibung und einem Auswahlverfahren einer Leiterin
bzw. einem Leiter einer Förderschule oder einer allgemeinen
Schule übertragen werden. Auch für die Auswahl der Pla-
nungsgruppenmitglieder aus Reihen der Lehrerschaft wird
eine Ausschreibung erfolgen, die zusammen mit der Aus-
schreibung für die Planungsgruppenleitung gemäß aktueller
Planung Anfang Dezember per E-Mail an alle allgemein bil-
denden und berufsbildenden Schulen aus den Landkreisen und
kreisfreien Städten der ersten Kohorte versandt werden wird.

1. Aufgaben der Planungsgruppe

Aufgabe der Planungsgruppe ist die Erarbeitung von Vorschlä-
gen zur Einrichtung eines RZI im Landkreis bzw. der kreisfrei-
en Stadt. Dabei bezieht die Planungsgruppe die Praxiserfah-
rungen vor Ort ein, berücksichtigt die regionalen Besonder-
heiten und nutzt die bestehende Zusammenarbeit der
Kooperationspartner im Entwicklungsprozess.

Zu den Aufgaben gehören:

–    die Bestandsaufnahme im jeweiligen Landkreis / der je-
weiligen kreisfreien Stadt in Bezug auf die sonderpädago-
gische Beratung und Unterstützung, z. B. durch Beant-
wortung folgender Fragen:

     – Gibt es Regionale Inklusionskonzepte und wenn ja, auf
welcher Grundlage (Vereinbarungen / Kooperationsver-
träge), mit welcher Aufgabenwahrnehmung, welchen
Arbeitsweisen, Beteiligten usw.?

     – Wie erfolgt die Beratung und Unterstützung durch den
Mobilen Dienst (Personen, Förderschwerpunkte, Verfah-
rensweisen, Beauftragungen durch wen in welchem
Um fang)?

     – Wie erfolgt die Zusammenarbeit mit den Schulträgern
und anderen Kooperationspartnern?

     – Welche sächliche Ausstattung ist für die Arbeit in den
Förderschwerpunkten zurzeit regional notwendig (z. B.
Diagnostikmaterial) und wo wird sie bereitgestellt?

     – Welche Aufgaben nehmen die Förderzentren in Bezug
auf die Unterstützung der inklusiven Bildung im Land-
kreis oder in der kreisfreien Stadt wahr, die durch die
oben stehenden Fragen nicht erfasst sind?

–    die Erarbeitung eines Konzepts zur Wahrnehmung der ers -
ten an das RZI übertragenen Aufgaben unter Betrachtung
möglicherweise auftretender Schwierigkeiten und dem
Unterbreiten von zugehörigen Lösungsvorschlägen sowie

–    die Erarbeitung eines Vorschlags zur örtlichen Unterbrin-
gung des RZI.

Die Leiterin bzw. der Leiter der Planungsgruppe ist verant-
wortlich für die Erarbeitung von Entscheidungsvorschlägen
zur Einrichtung des RZI im jeweiligen Landkreis bzw. der je-
weiligen kreisfreien Stadt. Darüber hinaus sorgt sie bzw. er für
die Information der Beteiligten über den Planungsstand.

Die Entscheidungen über die Umsetzung der Vorschläge der
Planungsgruppe werden von der NLSchB in Abstimmung mit
dem MK getroffen.

2. Mitglieder der Planungsgruppe

Der Planungsgruppe gehören neben der Planungsgruppenlei-
tung an:

–    in der Regel jeweils zwei Vertreterinnen und Vertreter von
Förderschulen und allgemeinen Schulen,

–    eine Vertreterin oder ein Vertreter der NLSchB,

–    eine Vertreterin oder ein Vertreter des Landkreises bzw.
der kreisfreien Stadt, sofern der Landkreis / die kreisfreie
Stadt eine Mitarbeit wünscht,

–    gegebenenfalls Vertreterinnen und Vertreter der Eltern
und Schülerinnen und Schüler.

Sofern aufgrund der regionalen Entwicklung bzw. Besonder-
heiten erforderlich, bezieht die Leitung der Planungsgruppe
weitere Personen zeitweilig mit ein, z. B. aus Sprachbildungs-
zentren, aus der Bildungsregion, sowie weitere Lehrkräfte. Der
Personalvertretung und der Gleichstellungsbeauftragten soll
die Möglichkeit zur Mitarbeit gegeben werden. Sofern erfor-
derlich, setzt die Planungsgruppe Arbeitsgruppen zur Bearbei-
tung von Teilthemen ein.



3. Beauftragung 

Die Planungsgruppen werden durch die NLSchB eingesetzt.
Die Auswahl und Beauftragung einer Planungsgruppenleiterin
bzw. eines Planungsgruppenleiters sowie der Vertreterinnen
und Vertreter der Schulen erfolgt durch die NLSchB in Ab-
stimmung mit dem MK. 

Bei der Personalauswahl der Leitungsposition sind insbeson-
dere zu beachten:

–    in der Regel umfassende und detaillierte Kenntnisse und
Erfahrungen in der Umsetzung der Inklusion im jeweiligen
Landkreis bzw. in der kreisfreien Stadt,

–    Erfahrungen in der Umsetzung inklusiver Schul- und Un-
terrichtsentwicklung,

–    Kenntnisse und Erfahrungen im Projektmanagement.

Bewerben können sich Schulleiterinnen oder Schulleiter sowie
ständige Vertreterinnen und Vertreter von Förderschulen oder
anderen allgemein bildenden Schulen. 

4. Ressourcen

Für die Mitarbeit in den Planungsgruppen stehen je Planungs-
gruppe für die Dauer eines Schulhalbjahres für die Leitung
und die Mitglieder aus den Schulen insgesamt zwölf Anrech-
nungsstunden zur Verfügung. 

Mit dem Einstieg in den Aufbau von RZI wird ein weiterer
entscheidender Schritt zur Verwirklichung der inklusiven
Schule vollzogen.

AGIL – ein Präventionsprogramm 
für Lehrkräfte
Dr. Britt Tönjes-von Platen 

Brennt aus, wer entflammt war? Einige
Studienergebnisse sprechen gegen diese
These der Entstehung von Burnout. Für
Berufseinsteigerinnen und Berufsein-
steiger im Lehrerberuf ist dies eine er-
mutigende Nachricht. Sie können mit
vollem Engagement und aller Begeiste-
rung ins Berufsleben starten, ohne das
Unbehagen im Hinterkopf haben zu müssen, sich die spätere
psychische Erschöpfung dabei gleich mit einzuladen.

Weitere Entlastung hinsichtlich des im Lehrerberuf weit ver-
breiteten Problems psychischer Erschöpfung und Belastung
kann aus einigen Studien gezogen werden, die zeigen, dass
Faktoren identifizierbar sind, die einem psychischen Ausbren-
nen entgegenstehen.

So hat sich zum Beispiel soziale Unterstützung als wirkungs-
voller Puffer gegenüber der Entstehung von beruflichem Bela-
stungserleben gezeigt. Des Weiteren stehen Selbstwirksam-
keitserwartung, ein gelassener Umgang mit Fehlern und ein
realistischer Anspruch an das eigene Leistungsvermögen mit
einem geringeren Stresserleben in Zusammenhang. Gute
Kom petenzen im Bereich von Entspannung und Erholung ha-
ben sich ebenfalls als günstig für ein geringeres Belastungser-
leben gezeigt.

Die wichtigste Nachricht für Berufsanfänger in diesem Zu-
sammenhang ist, dass diese Wirkfaktoren individuell beein-
flussbar sind. Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger sind
den stressenden Gegebenheiten ihres Berufes also nicht hilf-
los ausgeliefert. Sie haben die Möglichkeit, sich zu wappnen
und einen funktionalen Umgang mit den Gegebenheiten ihres
Berufes zu erlernen, um ihre Gesundheit zu schützen.

Empirische Überprüfung

Basierend auf dem Wissen über Wirkfaktoren bei der Entste-
hung von beruflichem Belastungserleben wurde ein Programm
entwickelt, das gezielt für Lehrkräfte mit stressbedingter psy -
chischer Erkrankung die Möglichkeit bietet, an diesen Wirk -
faktoren zu arbeiten (Hillert et al., 2012). In ihrer Längs-
schnittstudie konnten Hillert und Kollegen zeigen, dass die er-
krankten Lehrkräfte, die im Rahmen ihrer Therapie außer am
Standardtherapieprogramm auch am AGIL-Programm – Ar beit
und Gesundheit im Lehrerberuf – teilgenommen hatten, eine
größere Verbesserung zum Beispiel im Bereich der allgemei-
nen und beruflichen Selbstwirksamkeit erreichen konnten als
Lehrkräfte, die nur ein Standardtherapieverfahren durchlaufen
hatten.

Präventionsprogramm

Für Berufseinsteigerinnen und Berufseinsteiger ist Prävention
wünschenswert, um Interventionsbedarf zu reduzieren. So
wurde – in Anlehnung an das Interventionsprogramm AGIL –
ein Präventionsprogramm gleichen Namens entwickelt. Berufs -
einsteigerinnen und Berufseinsteigern bietet sich mit diesem
Programm die Möglichkeit, sich gezielt in den Bereichen zu
wappnen, die im Lehrerberuf besondere Belastungen bereit-
halten, um hier wirkungsvolle Schutzfaktoren aufzubauen.

Dieses Präventionsprogramm wurde in einem Pilotdurchgang
mit einer kleinen Gruppe von Berufseinsteigerinnen und Be-
rufseinsteigern in der Region Hannover durchgeführt. Es wird
hier im Folgenden etwas genauer vorgestellt.

Das Präventionsangebot AGIL wird von Arbeitspsychologinnen
und Arbeitspsychologen der Stabsstelle Arbeitsschutz und Ge-
sundheitsmanagement durchgeführt und ist in sechs Modulen
aufgebaut. In diesen dreistündigen Nachmittagsveranstaltun-
gen werden in sich abwechselnden kurzen Theorieeinheiten
und Einzel- bzw. Gruppenarbeiten die Themen Stress konzept,
kognitive Faktoren von Stress, Erholung, Anerken n ung und so-
ziale Unterstützung sowie in einem Wahlmodul unter ande-
rem das Thema Zeitmanagement bearbeitet. Die Struktur der
aufeinanderfolgenden Nachmittagsveranstaltungen bietet da-
bei den Vorteil, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die
in der Veranstaltung erfahrenen Inhalte in den Wochen zwi-
schen den Veranstaltungen ausprobieren und in Form von
kleinen Hausaufgaben gezielt üben können. Die gesammelten
Erfahrungen werden in der nächsten Veranstaltungen mit der
Kursleitung und den anderen Teilnehmenden reflektiert.

Module

Inhaltlich beginnt die Veranstaltung mit einem Modul, das
sich der Einführung in das Thema Stress widmet und im
Überblick die Möglichkeiten der Stressprävention beleuchtet. 

Im zweiten Modul werden die kognitiven Einflussfaktoren in
den Blick genommen. Die Teilnehmenden setzen sich mit
ihren eigenen stressinduzierenden Einstellungen und An-
sprüchen auseinander, lernen, dysfunktionale Gedankenmus -
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